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Rechts sind wesentliche Voraussetzungen für die Ver
wirklichung des sozialistischen Strafrechts der Deut
schen Demokratischen Republik.“

2. Im § 27 Absatz 2 werden „§ 35 Absatz 3 Ziffer 6“ 
durch „§ 35 Absatz 4 Ziffer 5“ und „§ 45 Absatz 5“ 
durch „§ 45 Absatz 6 Ziffer 2“ ersetzt.

3. Im § 38 Absatz 1 wird das Wort Arbeitserziehung“ 
gestrichen.

4. § 39 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Das Gericht kann zur besseren Erziehung unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeit des Verurteilten, 
der Umstände der Tat und der Wirkung vorangegan
gener Straf- und Erziehungsmaßnahmen im Urteil 
festlegen, daß die Freiheitsstrafe in Abweichung von 
den allgemeinen Vollzugsbestimmungen in einem an
deren Vollzug durchzuführen ist.“

5. § 42 wird aufgehoben.

6. Im § 44 Absatz 1 werden die Worte „oder Arbeitser
ziehung“ gestrichen.

Ч-
7. § 45 Absatz 7 wird aufgehoben.

8. Im § 48 Absatz 1 werden die Worte „Arbeitserzie
hung oder Jugendhaus“ gestrichen.

9. Im § 69 Absatz 1 werden die Worte Einweisung in 
ein Jugendhaus“ gestrichen.

10. § 75 wird aufgehoben.

11. §77 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen 
erfolgt in Jugendhäusern unter besonderer Berück
sichtigung der Persönlichkeitsentwicklung des Ju
gendlichen.“
Die Absätze 3 und 4 des § 77 werden gestrichen.

12. § 78 erhält folgende Fassung:

.5 78
Ausschluß der lebenslänglichen Freiheitsstrafe 

und der Todesstrafe
Gegen Jugendliche werden die lebenslängliche Frei
heitsstrafe und die Todesstrafe nicht ausgesprochen.“

13. § 90 erhält folgende Fassung:
»§ 90

Völkerrechtswidrige Verfolgung von Bürgern 
der Deutschen Demokratischen Republik

Wer im Widerspruch zum Völkerrecht maßgeblich 
oder mit besonderer Aktivität daran mitwirkt, unter 
Ausdehnung der Gerichtshoheit der Bundesrepublik 
Deutschland Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik wegen der Ausübung ihrer verfassungsmä
ßigen Staatsbürgerrechte zu verfolgen, zu ihrer Ver
folgung aufzufordern oder die Verfolgung anzuord
nen oder zu veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zehn Jahren bestraft, soweit nicht nach anderen 
Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.“ 14 15

14. Der bisherige Text des § 105 wird § 105 Absatz 1. Im
§ 105 wird als Absatz 2 eingefügt:

*

„(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe erkannt werden.“

15. § 106 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens mit Or
ganisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen 
zusammenwirkt, die einen Kampf gegen die Deutsche 
Demokratische Republik führen, oder das Verbrechen 
planmäßig durchführt, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren bestraft.“

16. Im § 139 wird als Absatz 3 eingefügt:
„(3) Wer die Tat in der Öffentlichkeit gegen einen 
Bürger wegen seiner staatlichen oder gesellschaftli
chen Tätigkeit oder wegen seiner Zugehörigkeit zu 
einem staatlichen oder gesellschaftlichen Organ oder 
einer gesellschaftlichen Organisation begeht, wird mit 
Geldstrafe, Haftstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.“

17. § 174 Absatz 2 Ziffer 3 erhält folgende Fassung:
„3. nachgemachte oder verfälschte Geldzeichen sich 

beschafft oder einführt, um sie als echt, höher
wertig oder gültig zu verwenden.“

18. Als § 191 а wird eingefügt:
„Verursachung einer Umweltgefahr 

§191 a
(1) Wer vorsätzlich unter Verletzung gesetzlicher oder 
beruflicher Pflichten eine Verunreinigung des Bo
dens, des Wassers oder der Luft mit schädlichen Stof
fen oder mit Krankheitserregern verursacht oder 
verunreinigtes Trink- oder Brauchwasser abgibt und 
dadurch fahrlässig eine Gemeingefahr herbeiführt, 
wird mit Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
(2) Wer durch die Handlung vorsätzlich eine Ge
meingefahr verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren bestraft.
(3) Wer durch die Handlung einen erheblichen Ge
sundheitsschaden oder den Tod eines Menschen fahr
lässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu acht 
Jahren bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.“

19. Als § 191 b wird eingefügt:

„§ 191 b
(1) Wer fahrlässig eine im § 191 а genannte Handlung 
begeht und dadurch fahrlässig eine Gemeingefahr 
herbeiführt, wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr bestraft.
(2) Wer durch die Handlung einen erheblichen Ge
sundheitsschaden fahrlässig verursacht, wird mit öf-

• fentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Be
währung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft. Wurde der Tod eines Menschen fahrlässig 
verursacht, ist auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder auf Verurteilung auf Bewährung zu erkennen.
(3) Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. mehrere Menschen getötet werden 
oder
2. die Handlung auf einer rücksichtslosen Verletzung 

der Bestimmungen zum Schutze des Bodens, des 
Wassers oder der Luft beruht oder der Täter seine 
Sorgfaltspflichten im gesellschaftlichen Zusam
menleben in besonders verantwortungsloser Weise 
verletzt.

In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Liegen 
die Voraussetzungen der Ziffern 1 und 2 zugleich vor, 
kann die Freiheitsstrafe bis auf acht Jahre erhöht 
werden.“

20. Im § 214 wird als Absatz 1 eingefügt:
„(1) Wer die Tätigkeit staatlicher Organe durch Ge
walt oder Drohungen beeinträchtigt oder in einer die 
öffentliche Ordnung gefährdenden Weise eine Miß
achtung der Gesetze bekundet oder zur Mißachtung 
der Gesetze auffordert, wird mit Freiheitsstrafe bis


